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Liebe

Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern

Wir wünschen allen erholsame 

Sommerferien und jetzt schon 

einen guten Einstieg ins neue 

Schuljahr.

Sie fi nden auf diesem Faltblatt 

die wichtigsten Informationen 

zum Schulbetrieb an der Kan-

tonsschule Willisau. Wir legen 

Wert auf kurze und prägnante 

Information. Wir verweisen mit 

nebenstehendem Symbol auf 

unsere Website 

www.kswillisau.ch 

Sie wollen über Kultur in der 

Aula und öffentliche Anlässe an 

der Kantonsschule aktuell in-

formiert werden; so abonnieren 

Sie im Internet den Newsletter:

www.kswillisau.ch >  aktuell > 

abo.

Sollten Sie keinen Zugang zum 

Internet haben, so können Sie 

die gewünschten Informationen 

und Unterlagen auf dem Sekre-

tariat  anfordern:

Telefon 041 972 79 20.
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News

Schulstartwochen für 1. Klassen, W4 und 3k
Die neuen ersten Klassen des Untergymnasiums, des Kurzzeitgym-
nasiums und der Wirtschaftsmittelschule profitieren vom pädago-
gischen Konzept «Caring» und starten mit einer speziellen ersten 
Schulwoche. Das Programm wird im August den neuen Schülerinnen 
und Schülern zugestellt.

Tagesaktueller Stundenplan
Der Stundenplan ist auf unserer Homepage www.kswillisau.ch
(Link Stundenplan) zu fi nden.
Er wird für alle Klassen, Lehrpersonen und Räume tagesaktuell ge-
führt. Abweichungen vom statischen Stundenplan sind darin abge-
bildet. Dazu einige Beispiele: Blocktage, Herbstwoche, Exkursionen, 
Libero-Woche, Zimmerverlegungen, Unterrichtsausfälle und Stellver-
tretungen. Unser WebUntis empfi ehlt sich als optimale Kontroll- und 
Informationshilfe für Eltern, Schülerschaft und Lehrpersonen.

Parkplätze
Gedeckte Veloparkplätze befi nden sich beim Trakt b). Hier dürfen
keine motorisierten Fahrzeuge abgestellt werden. Für motorisierte 
Zweiräder (Roller, Mofas, Motorräder) sind zwei Unterstände südöst-
lich von Trakt a) reserviert. Hier dürfen keine Velos abgestellt werden. 
Für Personenwagen stehen entlang der Schlossfeldstrasse Park-
plätze zur Verfügung. Die Parkplätze vor dem Hallenbad sind für die 
Besucher des Sportzentrums reserviert.

Sorgen, Fragen, Probleme? 
Wir stellen uns zur Verfügung für Beratung und Gespräche, und wir 
vermitteln Kontakte zu Fachstellen.
Claudia Möri, Claudia Hurschler und Tobias Bachmann
Weitere Beratungsangebote finden sich unter
www.kswillisau.ch > info > link > beratung
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Druckkosten
Ausdrucke ausserhalb des Informatikunterrichts 
werden dem persönlichen Druckkonto belastet. Pro 
Schuljahr werden je Schüler/in Fr. 2.– auf dem per-
sönlichen Druckkonto gutgeschrieben. Der aktuelle 
Stand kann unten rechts in der Statusleiste durch 
Überstreichen des $-Zeichens ermittelt werden. 
Geht das Konto zur Neige, so kann es auf dem
Sekretariat mit einer Bareinzahlung aufgeladen wer-
den.

Fundgegenstände
Übers Wochenende müssen alle per sönlichen Ef-
fekten nach Hause genom men werden. Herum-
liegende Gegen stände werden vom Hausdienst 
einge sammelt. Wertgegenstände werden auf dem 
Sekretariat, alle anderen Gegens tände im Gestell 
vor dem Musiksaal aE09 aufgehoben.

Stipendien
Anträge für Stipendien können auf dem Sekretariat 
oder direkt beim Amt für Berufsbildung, Stipendien-
stelle, Obergrundstrasse 51, 6002 Luzern, Telefon 
041 228 52 45 bezogen werden. 
www.beruf.ch

AHV/IV/EO
Studierende mit Wohnsitz in der Schweiz sind ab 
1. Januar nach Vollen dung des 20. Altersjahres 
beitrags pflichtig. Die beitragspflichtigen Schü ler/in-
nen müssen direkt mit der AHV- Zweigstelle der Ge-
meinde abrechnen.
Achtung: Beitragslücken können zu Rentenkür-
zungen führen, und bei Er werbstätigkeit ist man ab 
Vollendung des 17. Altersjahres beitragspflichtig.

Informationsmaterial
Im Korridor, rechts der Tür zum Sekretariat, sind 
offizielle Dokumente und Unterlagen zur freien Be-
dienung aufgelegt. Dort finden sich auch aktuelle 
Informationen und Aus schreibungen. Bitte bedienen 
Sie sich.

Allgemeine Infos

Öffnungszeiten
 - Schulgebäude: 07.15 bis 17.30 Uhr

 - Lichthof Trakt a (PC-Arbeitsplätze) bis 18.00 Uhr

 - Mensa:  Vormittagspause, Nachmittagspause
 und Mittag von 11.15 bis 13.15 Uhr 

 - Bibliothek: 07.30 bis 17.00 Uhr (MI bis 16.30 Uhr)  

 - Ausleihe: 09.00 bis 13.10 Uhr,13.40 bis 17.00 Uhr
 am Mittwoch 09.00 bis 16.30 Uhr

 - Papeterieshop: Vormittagspause

Ferienplan 
Der mehrjährige Ferienplan findet sich im Internet 
www.kswillisau.ch > info > ferienplan 

Prüfungsreglement und 
Nachprüfungen
Das Prüfungsreglement der Kantonsschule Willisau 
fi nden Sie unter unter: 
www.kswillisau.ch > down load
Versäumte Prüfungen werden ausserhalb des Un-
terrichts am Dienstag, um 17.25 Uhr, im Zimmer 
a208 nachgeholt. 

Promotion
Ein entsprechender Auszug aus der Verordnung zum 
Gesetz über die Gym nasialbildung kann im Internet 
konsul tiert werden: www.kswillisau.ch > down load 

Informatiksupport
Am Mittag steht ein Informatikzimmer offen. Eine 
Fachlehrperson leistet auf Wunsch Support.

CashCard / Schülerausweis
An der Kantonsschule wird an den Mensakassen, 
den Getränkeautomaten und am Farbkopierer mit 
einer auflad baren Karte bezahlt. Die CashCard dient 
gleichzeitig als Schülerausweis in der Bibliothek und 
an den Nachprüfungen.
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Die Rechnungsstellung für Schulgeld, Instrumental-
unterricht und Verbrauchsmaterial erfolgt im  Herbst,
jene für Fotokopien per Ende Schuljahr. Die 
Schwarzweiss-Fotokopien für das 7. bis 9. Schul-
jahr (obligatorische Schulzeit) sind unentgeltlich.
Die Beiträge für Schulausfl üge, Exkursionen, Theater- 
besuche, Klassenveranstaltungen, Klassenlektüre 
und zusätzliche Lehrmit tel werden durch die Klas-
senkassiers eingezogen.

3. Versicherungen
Gemäss KVG sind Unfälle, die in der Schule, auf 
dem Schulweg oder bei Schulanlässen passieren, 
über die obligatorische Grundversicherung der 
Krankenkasse versichert.
Den Eltern wird empfohlen, eine Privat haft-
pfl ichtversicherung abzuschliessen, da es vorkom-
men kann, dass Schüler/innen am Eigentum der 
Schule oder gegenüber einer Mitschülerin / einem 
Mitschüler Schäden verursachen.

4. Diebstähle/Schäden 
Grundsätzlich haften die Lernenden bzw. deren El-
tern selber für verursachte Schäden (inkl. Brillen-
schäden) oder Diebstahl. Die Kantonsschule kann 
eine Teildeckung bei Diebstahl gewähren, sofern 
keine Unterlassungen von Seiten der bestohlenen 
Schüler/innen vorliegen. Brillenschäden werden 
nur dann ca. zur Hälfte mitgetragen, wenn der Be-
sitzer oder Drittpersonen nicht fahrlässig gehandelt 
haben. 

Elternbeiträge
1. Schulgeld
Die Schulgelder für das Schuljahr 2011/12 sind wie 
folgt festgelegt:

a. Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kanton 
Luzern, die das neunte Schuljahr noch nicht erfüllt 
haben, bezahlen kein Schulgeld.

b. Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Kanton
Luzern oder in einem Vereinbarungskanton, die das 
neunte Schuljahr vollendet haben, bezahlen ein jähr-
liches Schulgeld von Fr. 365.–.

c. Schülerinnen und Schüler ohne Wohnsitz im Kanton
Luzern oder in einem Vereinbarungskanton bezahlen 
ein jährliches Schulgeld von Fr. 14‘500.– im Unter-
gymnasium und Fr. 19‘600.– im Obergymnasium.

2. Lehrmittel, Schulmaterialien und
 weiteres
Den Schülerinnen und Schülern der 1.–3. Klasse 
werden die obligatorischen Lehrmittel unentgeltlich 
abgegeben, einige davon leihweise. Ab 10. Schul-
jahr werden die Lehrmittel direkt der Fachlehrperson 
bezahlt oder über die Klassenkasse abgerechnet.

Persönliches Schulmaterial kann im Papeterieshop 
gegen Barzahlung bezogen oder selber mitgebracht 
werden. In einzelnen Fächern und Klassen sind für 
persönliches Verbrauchsmaterial Beiträge zu ent-
richten. Die untenstehende Tabelle gibt detailliert 
Auskunft.
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1. + 2.  Kl., 3k, 4. WMS Learnstick Fr.   20.–
1. Kl. Technisches und Textiles Gestalten Fr.   20.–
1. Kl., 3k, 4. WMS Vorhängeschloss ca. Fr.   10.–
1. Kl. Bildnerisches Gestalten (Ausrüstung) ca. Fr.   50.–
1. Kl. Geometrie: Ausrüstung ca.  Fr.   20.– 
1. Kl., 3k, 4. WMS CashCard: aufladbar für Bezahlung  in Mensa und am Kopierer, 
 Schülerausweis, Bibliotheksausweis (inkl. Fr. 10.– Depot) Fr.   25.–
2. Kl. Hauswirtschaft: Mahlzeitenbeiträge, pro Schuljahr Fr. 135.–
2. Kl. Informatik Verbrauchsmaterial Fr.   10.–
2. Kl., 3k, 4. WMS Mathematik: Taschenrechner ca. Fr. 140.–
3. Kl. Biologie-Praktikum Fr.   20.–
4. – 6. Kl Informatik Verbrauchsmaterial Fr.     5.–
4. – 6. Kl. Schwerpunktfach BI/CH Fr.   20.–
4. + 5. Kl., 3k Bildnerisches Gestalten Fr.   30.–
4. Kl. Chemie-Praktikum Fr.   25.–
5. + 6. Kl. Ergänzungsfach Chemie Fr.   20.–
5. + 6. Kl. Ergänzungsfach Bildnerisches Gestalten Fr.   30.–
4. WMS Bildnerisches Gestalten (1 Semester) Fr.   15.–
WMS Informatik Verbrauchsmaterial Fr.   15.–

freiwillig Instrumentalunterricht 40 Minuten: 1. / 2. Instrument Fr. 890.–/2100.–
 (www.kswillisau.ch > download) www !
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Weisung Informatikmittel
Auf der Basis einer kantonalen Verordnung gilt an 
der Kantonsschule für die Benutzung von Informatik-
mitteln eine verbindliche Weisung. Benutzernamen 
und Passwörter, die für die Anmeldung an die Com-
putersysteme der Schule abgegeben werden, sind 
geheim zu halten und regelmässig zu ändern.

Missbräuchlich und untersagt sind:

● das Erstellen, Speichern, Ausführen und 
 Verbreiten von Fernsteuerungs-, Spionage- und
 Virenprogrammen (z.B. Viren, Trojanische Pferde,
 Würmer oder Scripte),

● das Versenden von e-Mails in Täuschungs- 
 oder  Belästigungsabsicht und private Massen-
 versendungen,

● das Zugreifen auf Daten mit rassistischem, 
 sexistischem oder pornografischem Inhalt sowie
 deren Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und
 Übermittlung,

● das widerrechtliche Kopieren von Daten oder
 Software jeglicher Art,

● die Verwendung von Computerspielen, 

● sowie alle anderen Handlungen, die Störungen
 der Informatik-Infrastrukturen, Verletzungen des
 Datenschutzes und/oder der Datensicherheit
 nach sich ziehen.

Zur Überprüfung werden Kontroll- und Überwa-
chungsmassnahmen durchgeführt. Dabei werden 
sämtliche Anmeldungen an Arbeitsstationen, Inter-
netzugriffe und der e-Mail-Verkehr protokolliert. 
www.kswillisau.ch > download > dokumente

Schulordnung
Die Schulordnung regelt unser Zusammenleben und 
trägt zu ei nem guten Schulklima bei. Das Leitbild wie 
auch die Schulordnung können im Internet unter
www.kswillisau.ch > download > do kumente einge-
sehen werden.

Wertgegenstände sichern
Wegen Diebstahlgefahr müssen persönliche Wert-
gegenstände unbedingt auf sich getragen oder im 
persönlichen Kästchen ein geschlossen werden. 
Während des Sportunterrichts alle Wertgegenstände 
in den Unterricht nehmen. Helme nicht ans Fahr-
zeug hängen, sondern im persönlichen Kästchen 
einschliessen.

Persönliche Kästchen
Kästchen stehen im EG Trakt a), Trakt b) sowie im
2. OG Trakt b) zur Verfügung. Die Kästen müssen 
mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.
Die neuen Klassen erhalten ein Vorhängeschloss, 
damit vorgängig ein Kästchen reserviert werden kann.
Die anderen Klassen können bei Bedarf im Papshop 
ein geeignetes Schloss kaufen.

Absenzenreglement
Jedes Fernbleiben von einer Lektion oder einer ande-
ren obligato rischen Veranstaltung der Schule gilt als 
Absenz. Es wird zwi schen voraussehbaren Absenzen 
(Urlaub oder Poolhalbtage) und nicht vorausseh baren 
Absenzen (Entschuldigung) unterschieden.

► Urlaub muss bis spätestens 4 Tage vorher mit
 dem Absenzenheft beim zuständigen Prorektor
 eingeholt werden. 

► Pool-Urlaub kann für beliebige private Zwecke
 eingesetzt werden. Der Pool-Urlaub muss
 mindestens eine Woche vor Antritt des Urlaubs
 bei den Prorektoren mit dem vollständig aus- 
 gefüllten Absenzenheft beantragt werden.

► Ferien und Brücken dürfen nicht mit Pool-
 Urlaub verlängert werden. 
► Schüler/innen, die wegen Krankheit oder Unfall
 den Unterricht nicht besuchen können, teilen
 dies am Morgen bis spätestens 09.00 Uhr per
 Telefon, Fax oder Mail dem Sekretariat mit.
 Diese Meldepfl icht gilt für jeden Krankheitstag.
 Bei der Rückkehr in den Unterricht müssen
 krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheiten
 innert 3 Wochen mit dem Absenzenheft bei allen
 Fachlehrpersonen entschuldigt werden.

Wir verweisen auf das Absenzenreglement: 
www.kswillisau.ch > download > dokumente
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